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 Vorlage Nr. 18/0132 

Federf. Stadtamt: Kulturamt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Kulturausschuss Beigeordnete Wagner Entscheidung 16.04.2018 6 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gladbecker Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, Zukunft 

Einrichtung einer Stelle „Freiwilliges Soziales Jahr – Kultur“ in der Jugendkunstschule 

im  KARO 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Im Herbst 2016 ist die Jugendkunstschule in das KARO eingezogen. Mit dem Umzug stell-

ten sich ihr auch neue Anforderungen.  

Ziel der Jugendkunstschule ist unter anderem eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kita- 

und OGS-Gruppen, um auf diesem Wege vermehrt auch sozial benachteiligten Mädchen 

und Jungen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Dies zusätzlich zu Angeboten im Rahmen 

des Landesprojektes „Kulturrucksack NRW“, das sich speziell an 10 bis 14jährige Kinder und 

Jugendliche richtet. Hierzu benötigt die Jugendkunstschule personelle Unterstützung. 

Das „Freiwillige Soziale Jahr – Kultur“ ist ein bundesweites Angebot und wird in NRW von 

der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. betreut und organisiert. Die 

Einrichtung einer FSJ-Kultur-Stelle ermöglicht einem jungen Menschen, die Arbeit im Kul-

turbereich kennenzulernen und sich weiter zu entwickeln. Zum anderen profitiert die Ju-

gendkunstschule von der „jungen“ personellen Unterstützung in der kulturpädagogischen 

Arbeit vor Ort. Dies kann die vermehrte persönliche Ansprache an die entsprechende Ziel-

gruppe sein sowie die Begleitung von Projekten und Workshops, Ferienaktionen, Kunstak-

tionen auf Stadtteilfesten, Gestaltung der „Nacht der Jugendkultur“ etc.. 

Die Einrichtung einer FSJ–Kultur–Stelle ermöglicht der Jugendkunstschule verstärkt, den 

Fokus in der kulturellen Bildung auch auf benachteiligte Kinder und Jugendliche zu legen. 
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Die Stelle soll befristet sein vom 01. September 2018 bis zum 30. August 2019. Zu finanzie-

ren ist ein Eigenanteil von 705 € monatlich. Hieraus ergibt sich ein Aufwand in Höhe von 

2.820 € in 2019 und 5.640 € in 2019, insgesamt 8.460 € 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig 8.460 

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, die Mittel für die Einrich-

tung einer Stelle „Freiwilliges Soziales Jahr – Kultur“ in der Jugendkunstschule im KARO in 

Höhe von insgesamt 8.460 € aus dem Fonds Gladbecker Bündnis für Familie – Erziehung, 

Bildung, Zukunft freizugeben. 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

 

 

        Linda Wagner 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


